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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Der Gemeinderat Bayrischzell hat in seiner Sitzung am 23.10.2017 beschlossen, für die 

Grundstücke Fl.Nr. 49/3, 49/4, 51 (Teilfläche), 62 (Teilfläche), 62/9 (Teilfläche), 62/12 u. 66/3 

(Teilfläche), Gem. Bayrischzell zwischen Kranzerstraße (ehem. AOK-Heim) und Michael-

Meindl-Straße am Mühlleitenweg einen Bebauungsplan (B-Plan Nr. 14 „Mühlleitenweg“, Bay-

rischzell) aufzustellen. Der künftige Geltungsbereich ist im nachstehenden Lageplan rot ge-

kennzeichnet (Abb. 1). 

 

 

Abb. 1: Geltungsbereich des B-Plan Nr. 14 

 

Der Bebauungsplan Nr. 14 „Mühlleitenweg“ wird mit dem Ziel aufgestellt, die planerischen 

Voraussetzungen für eine maßvolle bauliche Erweiterung auf dem Flurstück 49/4, Gemar-
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kung Bayrischzell zu ermöglichen und die Grünflächen im Umfeld des Wendelsteinbaches zu 

sichern. 

Auf dem Flurstück Nr. 49/4 sind der Bau eines Wohngebäudes mit Garage sowie der Abriss 

einer Garage geplant. Der Bereich wird derzeit als Garten (Rasen) genutzt. Im B-Plan-

Entwurf (Stand 11.06.2018) sind Maßnahmen zur Eingrünung bzw. zum Erhalt von Bäumen 

geplant, um die negativen Auswirkungen der Bebauung auf die Landschaft gering zu halten. 

Damit wird entlang des ökologisch wertvollen Bereiches ein Pufferstreifen entstehen, der den 

Wendelsteinbach vor Störungen und Stoffeinträgen abschirmt. Ebenso soll die Pflanzung der 

Gehölze zu einer ökologischen Aufwertung des östlichen Uferbereiches führen. 

 

 

Abb. 2: Planung mit Entwurfsstand vom 28.05.2018 

 

Der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 14 umfasst ca. 0,46 ha und zeichnet sich im Westteil 

durch einen parkartigen Gehölzbestand aus, der im Norden hallenartig von mittelalten Bu-

chen geprägt wird. Im Süden besteht das Gehölz aus jüngeren Bäumen und Haselsträu-

chern. Der Gehölzbestand soll gemäß B-Plan (Entwurf 11.06.2018) erhalten bleiben. Von 

Nord nach Süd wird das Gebiet von dem Wedelsteinbach durchflossen. Dieser befindet sich 
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im nördlichen Bereich in einem natürlichen Bett, während er etwa mittig im Gebiet stark ver-

baut ist. Auf der Ostseite befindet sich ein Wohngebäude mit Garage und Garten. Der Gar-

ten ist von Rasen geprägt, hinter dem Haus befindet sich ein mittelalter Obstbaum. Begrenzt 

wird das Gebiet im Westen und Norden durch einen Schotterweg, welcher im Nordosten in 

eine asphaltierte Straße übergeht (Michael-Meindl-Straße). 

Für die Umsetzung der Planung im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 14 ist aufgrund der po-

tenziellen Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter Arten eine spezielle artenschutzrecht-

liche Prüfung (saP) erforderlich. 

 

In der vorliegenden saP werden:  

 die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 Ände-

rung BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europä-

ischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben er-

füllt werden können, ermittelt und dargestellt. 

 bei Bedarf die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den 

Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft.  

 

1.1.1 Bedeutung des waldartigen Baumbestands auf dem Flurstück Nr. 49/3 

Da diskutiert wurde, ob der parkartige Baumbestand auf dem Flurstück Nr. 49/3 gerodet und 

bebaut werden würde, wurden faunistischen Untersuchungen auch in diesem Bereich durch-

geführt. Die Kartierergebnisse sind in Anhang 2 „Ergebnisse der faunistischen Kartierungen 

zum B-Plan Nr. 14 „Mühlleitenweg“, Bayrischzell ausführlichen beschrieben. 

Die faunistischen Untersuchungen führen zu dem Ergebnis, dass das bewaldete Flurstück 

Nr. 49/3 im Zusammenhang mit angrenzenden Flächen für Fledermäuse eine mittlere bis 

hohe Bedeutung als Jagdgebiet spielt. Aufgrund des Vorhandenseins von Höhlenbäumen 

besteht zudem eine mittlere Bedeutung als potenzieller Quartierstandort für Fledermäuse 

(Sommerquartiere). Als bemerkenswerte Vogelarten wurden Grau- und Trauerschnäpper 

nachgewiesen. 

Für den Fall, dass der Altbaumbestand auf dem Flurstück Nr. 49/3 gerodet werden sollte, 

sind folgende Ausführungen zu beachten: 

Durch die Fällung des wertvollen Altbaumbestands und weiterer Gehölzvegetation (Sträu-

cher) geht Lebensraum insbesondere für Fledermäuse und Vögel verloren. Mit dem Verlust 

potenzieller Höhlenbäume gehen Brutplätze für Höhlen- und Halbhöhelnbrüter sowie Som-
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merquartiere und Tagesverstecke für Fledermäuse verloren. 

 

Im Folgenden werden - im Falle einer Fällung des Baumbestands - Maßnahmen zur Vermei-

dung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktion dargestellt. 

Maßnahmen zur Vermeidung 

 Kontrolle von Höhlenbäumen auf Vorkommen von Fledermäusen 

Bei den bisherigen Kartierungen wurden innerhalb des bewaldeten Flurstücks Nr. 49/3 

sechs Fledermausarten, darunter drei im Sommer baumbewohnende Arten nachgewie-

sen. Bei der Baumkontrolle wurden vier faunistisch wertvolle Bäume (mit Wertstufe 2 

oder 3 bewertet, vgl. Anhang 2) festgestellt, die Höhlen enthalten können, die potenziell 

von Fledermäusen als Sommer-, Zwischen- oder Wochenstubenquartier genutzt werden 

können. Ob tatsächlich derartige Quartiere vorkommen, ist bisher nicht bekannt. Da auf-

grund neuer Erkenntnisse das Aufhängen von Fledermauskästen als vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahme nicht mehr ausreichen dürfte, um den Eintritt des Schädigungsverbots 

von Wohn- und Ruhestätten zu vermeiden, ist eine vertiefende Untersuchung des Fle-

dermausbesatzes erforderlich, sobald die konkret zu fällenden Bäume endgültig bekannt 

sind. 

In einem ersten Schritt sollen die betroffenen Höhlen außerhalb der Quartierszeiten auf 

eine Eignung als Fledermausquartier hin untersucht werden. Je nach Lage und Höhe der 

Baumhöhlen können die Bäume mittels einer Leiter oder einer Hubarbeitsbühne (ggfs. 

durch Baumkletterer mittels Seiltechnik) erreicht werden. Bei der Kontrolle wird zudem 

visuell von außen auf Kotspuren und andere Hinweise auf Besiedlung untersucht. 

Im Falle einer Quartierseignung sollte jeder Verdachtsbaum in der Zeit zwischen Anfang 

Mai und Mitte September fünfmal während der Abend- und Morgendämmerung auf ein- 

und ausfliegende bzw. schwärmende Fledermäuse hin kontrolliert werden. Dies ist not-

wendig, da eine Kontrolle der Höhlen mit Endoskop während der Wochenstubenzeit zum 

Schutz der Tiere nicht zulässig ist.  

Sofern Fledermausquartiere sicher nachgewiesen werden, sind in Abstimmung mit der 

Naturschutzbehörde ggf. weitergehende Vermeidungs- und FCS-Maßnahmen (z. B. Höh-

lenverschluss) festzusetzen. 
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 Baumfällung und Baufeldberäumung im Zeitraum Anfang Oktober bis Ende Februar  

Durch die Beseitigung aller Strukturen, die Vögeln als Nistplatz dienen könnten und 

durch Holzungsmaßnahmen außerhalb der Brutperiode wird eine direkte Zerstörung von 

besetzten Vogelnestern ausgeschlossen und damit eine Tötung von europarechtlich ge-

schützten Vogelarten vermieden. Auch die Verletzung oder Tötung von Fledermäusen, 

die Spalten, abstehende Borke und Höhlungen an Bäumen als gelegentliche Tagesver-

stecke nutzen könnten, werden durch das eingeschränkte Fällungszeitfenster ausge-

schlossen. 

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (vorgezo-

gene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-

Maßnahmen) werden durchgeführt, um Gefährdungen lokaler Populationen zu vermeiden. 

Die Ermittlung der Verbotstatbestände erfolgt unter Berücksichtigung dieser Vorkehrungen.  

Hinweis zur Ermittlung der Anzahl von Ersatznistkästen: Nur ein Teil von Ersatznistkästen wird kurz- 

oder mittelfristig von den Zieltierarten angenommen. Das kann an verschiedenen Faktoren liegen. 

Dazu gehört eine - für die jeweilige Art - suboptimale Positionierung (Höhe, Exposition, Störungen), an 

technischen Details der Ersatznisthöhle (Bauart, wackelige Befestigung am Baum, Gerüche der Bau-

materialien) oder an Konkurrenz durch Nicht-Zielarten (z. B. Hornissen). Besonders gering scheint die 

Annahmerate bei Waldfledermäusen bzgl. Wochenstubenquartieren zu sein, wie eine neue Studie aus 

Bayern zeigt (ZAHN & HAMMER 2017). Daher sollten wesentlich mehr Kästen aufgehängt werden als 

potenzielle Quartiere verloren gehen. Üblich sind Verhältnisse von 1:3 bis 1:5. Aufgrund der erwähn-

ten Problematik bei Fledermäusen setzen wir im vorliegenden Fall das Verhältnis von 1:5 an. Insge-

samt sind nach derzeitigem Kenntnisstand vier Bäume im Eingriffsbereich vorhanden, die im Rahmen 

der Baumkontrolle der Wertstufe 2 oder 3 zugeordnet wurden (siehe Anhang 2). Diese Bäume müs-

sen nicht alle Höhlen beinhalten, einige werden jedoch dafür mehrere Höhlen beherbergen. Auch ist 

bisher nicht bekannt, ob sich in den betroffenen Bäumen überhaupt Fledermausquartiere (geschweige 

denn Wochenstubenquartiere) befinden. Daher erfolgt das Aufhängen der Kästen rein vorsorglich, um 

ein ausreichendes Angebot an Nistplätzen und Quartieren zu erhalten. 

Insgesamt sollen daher (4 x 5 =) 20 Nistkästen aufgehängt werden, davon 10 für Fledermäu-

se und 10 für Vögel.  

Da möglicherweise nicht alle der kontrollierten Bäume zwingend gefällt werden müssen, ist 

eine Reduzierung der Anzahl an Nistkästen möglich. Je Baum mit der Wertstufe 2 oder hö-

her, der bei einer vertieften Kontrolle als Höhlenbaum ausgeschlossen werden kann, redu-

ziert sich die Anzahl der aufzuhängen Kästen um 5. Darauf basierend sollten, in Abstimmung 

mit der Naturschutzbehörde, die vorgeschlagenen Zahlen für die Vogel- und Fledermauskäs-

ten angepasst werden.  
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 Aufhängen von Vogelnistkästen an Bäumen im benachbarten Baumbestand 

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für den Verlust möglicher Vogelnistplätze, aber 

auch als Ausgleich für mögliche Störungen benachbarter Bruthabitate (Lärm, Erschütte-

rung) durch die Rodung von Bäumen und die Störung benachbarter Quartiere (Lärm, Er-

schütterungen) sowie zur weiteren Stützung des Bestandes werden mindestens fünf 

Nistkästen für Höhlenbrüter (z. B. Typ 2 GR (oval) von Schwegler oder vergleichbares 

Produkt) wie dem Trauerschnäpper sowie fünf Nistkästen für Nischen- und Halbhöhlen-

brüter (z. B. Typ 1 N von Schwegler oder vergleichbares Produkt) wie dem Grauschnäp-

per an Bäumen im nördlich angrenzenden Baumbestand aufgehängt. 

Die Anbringungsorte der Kästen sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehör-

de bzw. einem Vogelexperten auszuwählen und anschließend zu dokumentieren. Die 

Kästen sind jährlich zu kontrollieren, zu reinigen und instand zu halten.  

 Aufhängen von Fledermauskästen an Bäumen  

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für den Verlust möglicher Tagesverstecke und 

Sommerquartiere von Fledermäusen durch die Rodung von Bäumen, Störung benach-

barter Quartiere (Lärm, Erschütterungen) und zur weiteren Stützung des Bestandes wer-

den vorsorglich mindestens 10 für Fledermäuse geeignete Nistkästen an Bäumen in den 

Gehölzen im näheren Umfeld aufgehängt (z. B. Typ Fledermaus-Sommerquartier 2 FS 

von Schwegler oder vergleichbares Produkt). 

Der Anbringungsort der Kästen ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 

auszuwählen und anschließend zu dokumentieren. Sie sind jährlich zu kontrollieren, zu 

reinigen und instand zu halten. 

 Ausschneiden von Baumhöhlen aus zu fällenden Bäumen und Aufhängen an anderen 

Bäumen 

Da natürliche Baumhöhlen schneller wieder angenommen werden als künstliche Nist-

kästen, sollen möglichst viele Baumhöhlen nach der Fällung von Höhlenbäumen im Ein-

griffsbereich herausgetrennt und an anderen Bäumen montiert werden. Dies ist nur bei 

einem Teil der Höhlen möglich, da einige bei der Fällung beschädigt werden oder so ge-

formt sind, dass eine Weiterverwendung nicht möglich ist. Für jede umgesetzte natürli-

che Baumhöhle kann ein Fledermaus- oder Vogelnistkasten entfallen.  
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1.2 Datengrundlagen 

Als Datengrundlagen wurden herangezogen: 

 Auszug aus dem Artenschutzkataster des Bayerischen Landesamtes für Umwelt mit 

Stand 05.01.2018 (BAYLFU 2018). 

 Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Miesbach (BAYSTMUV, aktuali-

sierter Textband mit Stand Juni 2005). 

 Eigene Gebietsbegehungen zwischen Anfang März und Mitte August 2018 zur Erfas-

sung von Fledermäusen, Vögeln und Haselmaus. 

 Eigene Baumkontrolle im März 2018 zur Erfassung von Nistmöglichkeiten, Verste-

cken und anderer für Fledermäuse und Vögel relevante Strukturen. 

 Einschlägige Verbreitungsatlanten und Datengrundlagen zum möglichen Vorkommen 

von Tieren und Pflanzen. 

 Gutachten zur Erhaltungswürdigkeit des waldartigen Baumbestands auf dem Grund-

stück Bayrischzell, Fl.Nr. 49/3 (2018). 

 Bebauungsplan Nr. 14, Mühlleitenweg, Gemeinde Bayrischzell. Umweltbericht ge-

mäß § 2 und § 2a BauGB. Entwurf Stand 11.06.2018 (PLANUNGSBÜRO U-PLAN). 

 

1.3 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung stüt-

zen sich auf die mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und 

Verkehr vom 20. August 2018 Az.: G7-4021.1-2-3 eingeführten „Hinweise zur Aufstellung 

naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Stra-

ßenplanung (saP)“ mit Stand 08/2018. Sie werden an die Belange der vorliegenden Planung 

angepasst. 

Im Januar 2018 erfolgte zunächst eine Erstbegehung des Gebietes, um das faunistische und 

floristische Potenzial anhand der Habitatausstattung abschätzen zu können. Auf Basis dieser 

Gebietsbegehung und der Auswertung vorhandener Unterlagen wurden diejenigen Arten 

ermittelt, für die Bestandserfassungen erforderlich sind (Abschichtungsliste). Der daraufhin 

erforderliche Untersuchungsbedarf wurde im Februar 2018 mit der Unteren Naturschutzbe-

hörde abgestimmt. 

Als Grundlage für das saP-Gutachten wurden im Jahr 2018 die Artengruppen Vögel, Fle-

dermäuse sowie die Haselmaus untersucht. Die anhand der eigenen Kartierungen überarbei-

tete Abschichtungsliste liegt diesem Gutachten als Anhang 1 bei. 
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2 Wirkungen des Vorhabens 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren aufgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen und 

Störungen der streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen 

können. Die hier aufgeführten Wirkfaktoren und -prozesse beziehen sich auf die Realisierung 

der Planungen des B-Plans (Entwurf 11.06.2018). 

2.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Baubedingte Wirkungen entstehen als Folge der Bautätigkeit. Diese bleiben auf die Bauzeit 

begrenzt. 

Flächeninanspruchnahme 

Zur Zwischenlagerung z. B. von Baumaterial und zum Abstellen von Maschinen werden vo-

rübergehend Flächen in Anspruch genommen. Außerdem werden Zufahrten benötigt, die 

vorübergehend weitere Flächen in Anspruch nehmen. 

Lärm- und stoffliche Immissionen, Erschütterungen, optische Störungen 

Baubedingt kommt es durch den Fahrzeug- und Maschineneinsatz zu Lärmemissionen, Er-

schütterungen, Staubimmissionen sowie zum Ausstoß von Abgasen (Gerüche, Schadstoffe). 

Die Bautätigkeit führt zu optischen Störreizen im Umfeld des Baufeldes aufgrund menschli-

cher Aktivitäten, Fahrzeugverkehr und Baumaschineneinsatz im für ähnliche Baustellen typi-

schen Umfang.  

Während der Bauarbeiten kann es zu einem Sedimenteintrag in den Wendelsteinbach kom-

men, z. B. durch Einschwemmungen durch freigelegte Bauflächen während des Baubetrie-

bes. Die daraus resultierende Erhöhung der Wassertrübung kann zu temporären Beeinträch-

tigungen von Wasserorgansimen führen. Außerdem kann es während der Bauzeit zum 

Eintrag wassergefährdender Stoffe (Ölrückstände, Schmierstoffe) von Baufahrzeugen kom-

men. Durch die Strömung des Gewässers werden die Stoffe auch weit über das B-Plan-

Gebiet hinaus transportiert. 

Barrierewirkungen/Zerschneidung/Kollisionsrisiko 

Während der Bauphase kann es insbesondere für bodengebundene Arten (z. B. Amphibien, 

Laufkäfer) zu Kollisionen mit Baufahrzeugen kommen. Zudem entstehen vorübergehend 

Barrierewirkungen für Tiere, wenn bisher zusammenhängende (Biotop-) Flächen durch Ab-

lagerungen wie z. B. Baumaterialien durchschnitten werden. 
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2.2 Anlagenbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Zu den anlagebedingten Wirkfaktoren zählen alle durch die Realisierung des Vorhabens 

dauerhaft verursachten Veränderungen von Natur und Landschaft. Sie sind zeitlich unbe-

grenzt und greifen in das örtliche Wirkungsgefüge ein. 

Flächeninanspruchnahme 

Im Zuge der Baumaßnahmen kommt es zur Neuversiegelung bisher unversiegelter Flächen 

und damit zum Verlust von Vegetation und Bodenfunktionen. 

Barrierewirkungen/Zerschneidung 

Durch eine Überbauung kommt es zu einer lokalen Erhöhung der Barriere- bzw. Zerschnei-

dungswirkung für bodengebundene Arten (z. B. Laufkäfer, Reptilien). 

 

2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Lärm- und stoffliche Immissionen, Erschütterungen, optische Störungen 

Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen ist mit einer geringen Zunahme der Störungen 

durch menschliche Aktivität im Planungsgebiet und dessen Umfeld auszugehen. Ebenso 

werden sich geringfügige Erhöhungen von Lärm, Erschütterungen und optischen Störungen 

ergeben, so z. B. durch nächtliche Beleuchtung des geplanten Wohngebäudes. Als Vorbe-

lastung ist die unmittelbar westlich und östlich angrenzende Wohnbebauung zu nennen.  

Kollisionsrisiko 

Im Gebiet kommt es im Vergleich zur heutigen Situation zu keiner relevanten Erhöhung des 

Kollisionsrisikos. 

 

3 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 

ökologischen Funktionalität 

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von Tier- 

und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden 

oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 
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 Baufeldberäumung im Zeitraum Anfang Oktober bis Ende Februar 

Durch die Beseitigung aller Strukturen, die Vögeln als Nistplatz dienen könnten, außer-

halb der Brutperiode wird eine direkte Zerstörung von besetzten Vogelnestern ausge-

schlossen und damit eine Tötung von europarechtlich geschützten Vogelarten vermie-

den.  

 Abriss der Garage im Zeitraum Anfang Oktober bis Ende Februar 

Durch den Abriss der Garage außerhalb der Brutperiode von Vögeln und von Wochen-

stuben von gebäudebewohnenden Fledermäusen ist eine direkte Zerstörung von be-

setzten Vogelnestern sowie von Wochenstuben ausgeschlossen.  

Wenn nicht zu vermeiden ist, dass der Abriss innerhalb der Brutzeit oder der Wochen-

stubenzeit stattfindet, ist die Garage vor Abriss von einem Fachgutachter auf die Anwe-

senheit von Vögeln und Fledermäusen hin zu untersuchen. Wenn sichergestellt werden 

kann, dass sich keine Tiere an oder in der Garage aufhalten und kein Verbotstatbestand 

eintritt, kann der Abriss auch außerhalb des o.g. Zeitfensters erfolgen. 

 Einsatz von insektenfreundlichen Leuchtmitteln und Begrenzung der Beleuchtung auf 

das unbedingt notwendige Maß 

Eine mögliche nächtliche Beleuchtung des geplanten Wohngebäudes (betriebsbedingt) 

stellt eine Störquelle für Tiere dar (Gesangsstress bei Vögeln, Anlockeffekte für Insek-

ten, Scheuch- oder Anlockeffekte für Fledermäuse). Die Beleuchtung sollte insgesamt 

soweit wie möglich verringert werden, um die Lichtverschmutzung (der Umwelt) zu redu-

zieren. Es sollen nur insektenfreundliche Leuchtmittel zum Einsatz kommen. 

 Betanken und Abstellen von Baufahrzeugen abseits des Wendelsteinbachs 

Um zu verhindern, dass wassergefährdende Stoffe von Baufahrzeugen in den Wendel-

steinbach gelangen, ist das Abstellen, Betanken, Reinigen und Warten von Maschinen 

und Baufahrzeugen nur außerhalb des B-Plan-Gebiets vorgesehen. 
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3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktiona-

lität (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-

Maßnahmen) werden durchgeführt, um Gefährdungen lokaler Populationen zu vermeiden. 

Die Ermittlung der Verbotstatbestände erfolgt unter Berücksichtigung dieser Vorkehrungen.  

 Kontrolle der Garage auf Vorkommen von Fledermäusen 

Bei den bisherigen Fledermaus-Kartierungen wurden sechs Fledermausarten, darunter 

drei gebäudebewohnende Arten nachgewiesen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass die Garage als Sommer-, Zwischen- oder Wochenstubenquartier von Fledermäusen 

genutzt wird. Ob tatsächlich derartige Quartiere vorkommen, ist bisher nicht bekannt, da 

im Rahmen der Kartierungen keine Gebäudekontrolle durchgeführt wurde. 

Um den Eintritt des Schädigungsverbots von Wohn- und Ruhestätten zu vermeiden, ist 

eine vertiefende Untersuchung des Fledermausbesatzes der abzureißenden Garage er-

forderlich.  

In einem ersten Schritt soll die Garage außerhalb der Quartierszeiten (zur Vermeidung 

von Störung) auf eine Eignung als Fledermausquartier hin untersucht werden. Bei der 

Kontrolle wird zudem visuell auf Kotspuren und andere Hinweise auf Besiedlung unter-

sucht. Im Falle einer Quartierseignung sollte die Garage in der Zeit zwischen Anfang Mai 

und Mitte September fünfmal während der Abend- und Morgendämmerung auf ein- und 

ausfliegende bzw. schwärmende Fledermäuse hin kontrolliert werden. 

Sofern Fledermausquartiere sicher nachgewiesen werden, muss das saP-Gutachten in 

Abstimmung mit der Naturschutzbehörde entsprechend fortgeschrieben werden. Ggf. 

sind weitergehende vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, Vermeidungs- und/oder FCS-

Maßnahmen (z. B. Ersatz für den Verlust möglicher Tagesverstecke und Sommerquartie-

re für Fledermäuse durch das Aufhängen von Fledermauskästen) festzusetzen. 
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4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

4.1.1 Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigun-

gen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 

BNatSchG zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, folgende Verbote:  

Schädigungsverbot von Lebensstätten (s. Nr. 2.1 der Formblätter):  

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Ein-

griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG). 

 

Störungsverbot (s. Nr. 2.2 der Formblätter): 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten. 

Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Populati-

on der betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

 

Tötungsverbot (s. Nr. 2.3 der Formblätter):  

Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung 

ihrer Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens sowie durch 

die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor,  

- wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verlet-

zungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beein-

trächtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht 

vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG); 

- wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, 

die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 

Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion 

der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beein-

trächtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 

BNatSchG). 

 

4.1.1.1  Säugetiere 

4.1.1.1.1 Fledermäuse 

Zur Einschätzung der fledermauskundlichen Bedeutung des Planungsgebietes wurden in 

vier Erfassungsnächten zwischen Ende Mai und Mitte August 2018 Fledermauskartierungen 

mit Ultraschalldetektoren (BatCorder der Firma Ecoobs) durchgeführt. Hierfür wurde das Ge-
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biet transektförmig abgelaufen. Zusätzlich wurde je Erfassungstermin ein stationärer 

Batcorder im Anschluss an die Transektkartierung im Untersuchungsgebiet aufgestellt, der 

bis zum nächsten Morgen Fledermausrufe aufzeichnete. Insgesamt wurden 249 Lautse-

quenzen aufgenommen, von denen nicht alle einer bestimmten Fledermausart zuzuordnen 

waren. 

Sicher nachgewiesen wurde die Zwergfledermaus. Bei weiteren fünf Arten führte die Auswer-

tung nicht zu einem sicheren Artnachweis. Das Vorkommen dieser Arten ist aufgrund ihrer 

Verbreitung sowie ihren Lebensraumansprüche potenziell möglich. Hierbei handelt es sich 

um das Braune Langohr, die Mopsfledermaus, die Wasserfledermaus, Große und/oder Klei-

ne Bartfledermaus (Details siehe Anhang 2). 

Der Geltungsbereich des B-Plans und hier insbesondere das bewaldete Flurstück Nr. 49/3 

besitzt als Jagdlebensraum eine mittlere bis große Bedeutung für die erfassten sechs Arten. 

Insbesondere für die Zwergfledermaus wurde eine hohe Anzahl von Rufen, darunter mehre-

re Sozialrufe in den vier Kontrollnächten aufgezeichnet. Der vorhandene Baumbestand auf 

dem Flurstück Nr. 49/3 bietet aufgrund seines Alters und der teilweise vorhandenen Höhlen 

(Specht-, Faulhöhlen, Totäste) potenzielle Fledermausquartiere (Sommerquartier) und Ta-

gesverstecke (vgl. Anhang 2) für die o.g. Arten. 

Die Untersuchungsergebnisse lassen ein Sommerquartier der Zwergfledermaus in dem be-

stehenden Wohngebäude in der Michael-Meindl-Straße 17 vermuten.  

Damit ist für sechs Fledermausarten eine detaillierte Betrachtung in der saP erforderlich (vgl. 

Tab. 1). Um eine knappere und übersichtlichere Darstellung zu erreichen, werden diese den 

folgenden ökologischen Gilden zugeordnet: 

Gilde 1: Gebäudebewohnende Fledermausarten, die nur ausnahmsweise Baumquar-

tiere nutzen; 

Gilde 2: Im Sommer baumbewohnende Fledermausarten, die Bäume und Nistkästen 

als Quartiere nutzen, jedoch nicht in diesen überwintern; 
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Tab. 1: Gefährdung und Gildenzugehörigkeit der im Untersuchungsraum vorkommenden Fle-

dermausarten 

Deutscher Artname Wiss. Artname Gilde NWS RL B RL D 

Braunes Langohr Plecotus auritus 2 P - V 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii 1 P 2 V 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus 1 P - V 

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 2 P 3 2 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii 2 P - - 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 1 N - - 

Quellen BAYLFU (2017), BFN (2009), MESCHEDE & RUDOLPH (2004, 2010) 
NWS Nachweiswahrscheinlichkeit: N = sicher nachgewiesen, P = potenziell vorkommend 
RL D Rote Liste Deutschland (BFN 2009) 

RL B: Rote Liste Bayerns (BAYLFU 2017) 
Kategorien: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V= Vorwarnliste,  - = ungefährdet 

Gilde   1 = Gebäudebewohnende Fledermausarten, 2 = im Sommer baumbewohnende Fledermausarten 
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Gilde 1: Gebäudebewohnende Fledermausarten, die nur ausnahms-
weise Baumquartiere nutzen 

Große Bartfledermaus (Myotis brandtii), Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Zwergfleder-
maus (Pipistrellus pipistrellus) 

Gilde von Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL 

1 Grundinformationen: Große Bartfledermaus 

Rote-Liste Status Deutschland: V Bayern: 2 Art im UG  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der alpinen Biogeographischen Region 

günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Die Große Bartfledermaus bevorzugt wald- und gewässerreiche Landschaften (Au- und Bruchwälder). Es werden sowohl 
Laub-, Misch- und Nadelwälder besiedelt, daneben auch feuchte Schluchten und Bergwälder bis in Höhen von über 1500 m 
(MESCHEDE & RUDOLPH 2004, DIETZ et al. 2007). Die Art ist nicht streng an Baumquartiere gebunden, sondern besiedelt da-
neben auch Gebäude. In Bayern befinden sich die meisten Wochenstuben in und an Gebäuden (MESCHEDE & RUDOLPH 
2004). Als Winterquartiere werden größere frostsichere Höhlen und Keller- bzw. Stollen aufgesucht. 
Der Erhaltungszustand der Art auf Ebene der alpinen Biogeographischen Region ist unbekannt und wird daher vorsorglich 
mit ungünstig - schlecht angenommen. 

Lokale Population: 

Im betroffenen TK Quadranten sowie im nördlich und westlich angrenzenden Quadranten sind mehrere Sommerquartiere 
angegeben (MESCHEDE & RUDOLPH 2004, 2010). Für die Bartfledermäuse (Myotis mystacinus/brandtii) liegt daneben ein 
Nachweis über ein Winterquartier vor. Laut ABSP des Landkreises Miesbach wurden im Landkreis drei Männchen in Fle-
dermauskästen bzw. an einer Berghütte nachgewiesen. Die Existenz von Wochenstuben ist demnach durchaus wahr-
scheinlich (BAYSTMUV 2005). 
Im Rahmen der eigenen Kartierungen 2018 konnte die Große Bartfledermaus potenziell im Gebiet nachgewiesen werden. 
Eine Nutzung des B-Plan-Gebiets als Jagdhabitat ist anzunehmen. Sommerquartiere in dem Bestandsgebäude (nicht vom 
Eingriff betroffen) und der Garage sind möglich. Winterquartiere sind im Keller des Wohngebäudes möglich (nicht vom 
Eingriff betroffen). Es ist nicht möglich, die Populationsgröße der Großen Bartfledermaus im Gebiet genau einzuschätzen. 
Es wird daher vorsorglich von einer kleinen lokalen Population mit schlechtem Erhaltungszustand ausgegangen.  

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  

 hervorragend (A)       gut (B)  mittel – schlecht (C) 

 Grundinformationen: Kleine Bartfledermaus 

Rote-Liste Status Deutschland: V Bayern: - Art im UG  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der alpinen Biogeographischen Region 

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Die Kleine Bartfledermaus ist eine typische “Dorf- bzw. Siedlungsfledermaus”, ihre Sommerquartiere und Wochenstuben 
befinden sich fast ausschließlich an und in Gebäuden. Winterquartiere befinden sich stets unterirdisch in Höhlen, Stollen 
und Kellern mit 80 % - 90 % Luftfeuchtigkeit. Die Art jagt in strukturreichem Offenland und im Wald. Ihr Flug orientiert sich 
an Gehölzbeständen und linienförmigen Elementen wie Gewässerläufen, aber auch an Straßenbeleuchtungen. 
Die Art ist in ganz Bayern verbreitet und meist häufig (MESCHEDE & RUDOLPH 2004, 2010). 

Lokale Population: 

Im bayerischen Verbreitungsatlas liegt im betroffenen TK Quadranten ein Fortpflanzungsnachweis der Kleinen 
Bartfledermaus vor. In den benachbarten TKs sind mehrere Fortplanzungsnachweise vorhanden (MESCHEDE & RUDOLPH 
2004, 2010). Laut ABSP des Landkreises Miesbach wurden sechs Wochenstuben im Landkreis nachgewiesen und bei drei 
weiteren Quartieren ist eine Reproduktion wahrscheinlich. Des Weiteren werden laut ABSP noch zahlreiche weitere Vor-
kommen im Landkreis vermutet (BAYSTMUV 2005). 
Bei den eigenen Kartierungen 2018 konnte die Kleine Bartfledermaus potenziell nachgewiesen werden. Die Nutzung des 
B-Plan-Gebiets als Jagdhabitat ist wahrscheinlich. Sommerquartiere in dem Bestandsgebäude (nicht vom Eingriff betrof-
fen) und der Garage sind möglich. Winterquartiere sind im Keller des Wohngebäudes möglich (nicht vom Eingriff 
betroffen). Es ist nicht möglich, die Populationsgröße der Kleinen Bartfledermaus im Gebiet einzuschätzen. Es wird daher 
vorsorglich von einer kleinen lokalen Population mit schlechtem Erhaltungszustand ausgegangen. 
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Gilde 1: Gebäudebewohnende Fledermausarten, die nur ausnahms-
weise Baumquartiere nutzen 

Große Bartfledermaus (Myotis brandtii), Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Zwergfleder-
maus (Pipistrellus pipistrellus) 

Gilde von Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  

 hervorragend (A)        gut (B)  mittel – schlecht (C) 

Grundinformationen: Zwergfledermaus 

Rote-Liste Status Deutschland: - Bayern: - Art im UG  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der alpinen Biogeographischen Region 

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Die Zwergfledermaus ist eine sehr anpassungsfähige Art, die in sehr unterschiedlichen Bereichen auf Beutefang geht (an 
Gehölzsäume, an Laternen, im Wald). Die Jagd findet in der Regel in Höhen zwischen 5 m und 20 m statt. Ihre Quartiere 
befinden sich überwiegend in und an Gebäuden. Sie ist in ganz Bayern verbreitet und meist häufig (MESCHEDE & RUDOLPH 
2004, 2010).  

Lokale Population: 

Im Verbreitungsatlas für Bayern sind neben einem Einzelfund ein Fortpflanzungsnachweis sowie ein Sommerquartier der 
Zwergfledermaus im betroffenen TK Quadranten angegeben. In den angrenzenden TKs liegen mehrere Fortpflanzungs-
nachweise vor (MESCHEDE & RUDOLPH 2010). Laut ABSP des Landkreises Miesbach konnten bislang sieben Wochenstu-
ben im Landkreis nachgewiesen werden. Vier Reproduktionshinweise deuten auf weitere Kolonien der Zwergfledermaus im 
Landkreis hin (BAYSTMUV 2005). 
Bei den eigenen Kartierungen 2018 konnte die Zwergfledermaus sicher nachgewiesen werden. Sie nutzt das B-Plan-
Gebiet im Zusammenhang mit angrenzenden Flächen regelmäßig als Jagdhabitat. Die Untersuchungsergebnisse lassen 
ein Sommerquartier der Zwergfledermaus in dem bestehenden Wohngebäude in der Michael-Meindl-Straße 17 (nicht vom 
Eingriff betroffen) vermuten. Sommerquartiere in der Garage können nicht ausgeschlossen werden. Winterquartiere sind im 
Keller der Wohnbebauung möglich (nicht vom Eingriff betroffen).  
Es ist nicht möglich, die Populationsgröße der Zwergfledermaus im Gebiet genau einzuschätzen. Es wird daher vorsorglich 
von einer kleinen lokalen Population mit schlechtem Erhaltungszustand ausgegangen.  

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  

 hervorragend (A)        gut (B)  mittel – schlecht (C) 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 - 3 u. 5 BNatSchG 

Die möglichen Quartiere der Fledermausarten der Gilde 1 befinden sich grundsätzlich in und an Gebäuden bzw. in deren 
Kellern. Das im Geltungsbereich des B-Plans bestehende Wohngebäude in der Michael-Meindl-Straße 17, in dem ein 
Sommerquartier wenigstens der Zwergfledermaus vermutet wird und dessen Keller möglicherweise als Winterquartier ge-
nutzt wird, ist von dem Eingriff nicht betroffen. Sommerquartiere gebäudebewohnender Fledermausarten in bzw. an der ab-
zureißenden Garage (z. B. Verkleidung) können nicht ausgeschlossen werden. Winterquartiere in der Garage können hin-
gegen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
 Kontrolle der Garage auf Vorkommen von Fledermäusen (Sommerquartier)  ggfs. Fortschreibung des saP-

Gutachtens 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
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Gilde 1: Gebäudebewohnende Fledermausarten, die nur ausnahms-
weise Baumquartiere nutzen 

Große Bartfledermaus (Myotis brandtii), Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Zwergfleder-
maus (Pipistrellus pipistrellus) 

Gilde von Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG 

Durch eine mögliche nächtliche Beleuchtung des geplanten Wohngebäudes (betriebsbedingt) kann es zu Scheuch- und An-
lockeffekte für Fledermäuse kommen. Durch den Einsatz von insektenfreundlichen Leuchtmitteln und Beschränkung der 
Beleuchtung auf das unbedingt notwendige Maß sollen die negativen Auswirkungen der Lichtemissionen eingegrenzt wer-
den. Zur Jagd können die Fledermäuse ggf. auf andere, weniger gestörte Flächen in der Nachbarschaft ausweichen. Eine 
Verschlechterung der Erhaltungszustände der lokalen Populationen aufgrund von erheblichen Störungen kann insgesamt 
ausgeschlossen werden.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
 Einsatz von insektenfreundlichen Leuchtmitteln und Begrenzung der Beleuchtung auf das unbedingt notwendige 

Maß 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 2 u. 5 BNatSchG 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Garage, die im Rahmen der Planung abgerissen werden soll, als Sommer-, 
Zwischen- oder Wochenstubenquartier von Fledermäusen genutzt wird. Ob tatsächlich derartige Quartiere vorkommen, ist 
bisher nicht bekannt, da im Rahmen der Kartierungen keine Gebäudekontrolle durchgeführt wurde.  
Eine Nutzung als Winterquartier kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, da es sich um eine oberirdische 
Garage handelt und die im Gebiet vorkommenden gebäudebewohnenden Arten ausschließlich unterirdische Winterquartie-
re beziehen. Die Abrissarbeiten werden im Zeitraum Anfang Oktober bis Ende Februar durchgeführt. Da sich die Fleder-
mäuse der Gilde 1 während des Winterhalbjahres in ihren Winterquartieren befinden, kann somit eine Tötung oder Verlet-
zung von Individuen im Quartier ausgeschlossen werden. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
 Abriss der Garage im Zeitraum Anfang Oktober bis Ende Februar 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
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Gilde 2: Im Sommer baumbewohnende Fledermausarten 

Braunes Langohr (Plecotus auritus), Mopsfledermaus (Barbastella barbastella), Wasserfledermaus 
(Myotis daubetntonii) 

Gilde von Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL 

1 Grundinformationen: Braunes Langohr 

Rote-Liste Status Deutschland: V Bayern: - Art im UG  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der alpinen Biogeographischen Region 

günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Das Braune Langohr besiedelt sowohl als Wochenstuben- als auch als Sommerquartiere zum größten Teil Nistkästen und 
Gebäude. Als Winterquartiere bevorzugen die Braunen Langohren in Bayern unterirdische Quartiere, am häufigsten Keller, 
seltener Höhlen. Durch ihre starke Präferenz für Nistkästen im Wald kann das Braune Langohr als eine charakteristische 
Waldart gesehen werden, die auch regelmäßig Nadelwälder besiedelt. Dass sie dort auch Baumhöhlen als Quartier nutzt, 
ist in Bayern aus wenigen Fällen bekannt. Das Braune Langohr jagt in der Regel im sehr kleinen Umkreis um das Quartier. 
Die Kernjagdgebiete sind häufig kleiner als 1 ha, teilweise werden nur einzelne Baumgruppen bejagt. Auch die Wechsel 
zwischen Sommer- und Winterquartier finden bei der sehr ortsgebundenen Art ausgesprochen kleinräumig statt. In der Re-
gel liegen die unterschiedlichen Quartiertypen unter 10 km, selten über 30 km auseinander. Das Umfeld der Gebäudequar-
tiere besteht meist aus dörflichen und städtischen Siedlungen, wo das Braune Langohr in den Gehölzbeständen in und um 
die Ortschaften jagt. Das Braune Langohr ist in Bayern flächendeckend verbreitet, Winterquartierfunde haben ihren 
Schwerpunkt in Nordbayern (MESCHEDE & RUDOLPH 2004, 2010). 

Lokale Population: 

Für das Braune Langohr wird im betroffenen TK Quadranten je ein Sommer- und ein Winterquartier angegeben 
(MESCHEDE & RUDOLPH 2010). Neben mehreren Einzelnachweisen gibt es im nördlich angrenzenden TK Quadranten den 
Nachweis eines Winterquartiers (MESCHEDE & RUDOLPH 2010, 2004). Nach dem ABSP des Landkreises Miesbach liegen für 
den Landkreis fünf Nachweise für das Braune Langohr vor. Weitere acht Nachweise von Langohren für den Landkreis sind 
vermutlich auch dem am Alpenrand dominierendem Braunem Langohr zuzuordnen (BAYSTMUV 2005). 
Im Rahmen der eigenen Kartierungen 2018 konnte das Braune Langohr im Untersuchungsgebiet potenziell 
nachgewiesen werden. Da jedoch nur ein einzelnes Individuum festgestellt wurde, ist anzunehmen, dass es sich hierbei 
lediglich um ein überfliegendes Tier handelte. Eine Nutzung des B-Plan-Gebiets als Jagdhabitat im Zusammenhang mit 
angrenzenden Flächen ist nicht auszuschließen. Auch Wochenstuben und Sommerquartiere in Baumhöhlen innerhalb 
des B-Plan-Gebiets sind möglich. Die Populationsgröße des Braunen Langohrs im Gebiet kann nicht genau eingeschätzt 
werden. Es wird daher vorsorglich von einer kleinen lokalen Population mit schlechtem Erhaltungszustand ausgegangen. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  

 hervorragend (A)       gut (B)  mittel – schlecht (C) 

Grundinformationen: Mopsfledermaus 

Rote-Liste Status Deutschland: 2 Bayern: 3 Art im UG  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der alpinen Biogeographischen Region 

günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Die Mopsfledermaus ist eine typische Waldart, die keinen bestimmten Waldtyp bevorzugt. Als Sommerquartiere oder Wo-
chenstuben nutzen Mopsfledermäuse gerne Ritzen unter abgehobener Borke, wobei die Quartiere fast täglich gewechselt 
werden. Die Mopsfledermaus ist deshalb stärker als alle anderen Arten von einem ausreichenden Totholzangebot der Wäl-
der abhängig. Als Winterquartiere sucht die Art unterirdische Höhlen, Gewölbe von Festungsanlagen, Keller und Stollen auf. 
Sie jagt vor allem im Kronenbereich von Wäldern, aber auch an Waldrändern, in parkartigen Landschaften, an Gehölzreihen 
und Gewässerläufen. Die Art ist in Bayern nicht flächendeckend verbreitet. Verbreitungslücken treten vor allem im Westen 
auf (MESCHEDE & RUDOLPH 2004, 2010). 

Lokale Population: 

Für die Mopsfledermaus liegen im bayerischen Verbreitungsatlas Nachweise über ein Sommer- und ein Winterquartier 
sowie ein Einzelnachweis vor (MESCHEDE & RUDOLPH 2010). Im ABSP des Landkreises Miesbachs liegt lediglich ein histo-
rischer Nachweis aus dem Landkreis vor (BAYSTMUV 2005).  
Im Rahmen der eigenen Kartierungen 2018 konnte die Mopsfledermaus mit einem Einzelnachweis potenziell 
nachgewiesen werden. Da jedoch nur ein einzelnes Individuum festgestellt wurde, ist anzunehmen, dass es sich hierbei 
lediglich um ein überfliegendes Tier handelte. Eine Nutzung des B-Plan-Gebiets als Jagdhabitat im Zusammenhang mit 



4. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

GFN (2018): Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) zum B-Plan Nr. 14 „Mühlleitenweg“, Bayrischzell 19 

Gilde 2: Im Sommer baumbewohnende Fledermausarten 

Braunes Langohr (Plecotus auritus), Mopsfledermaus (Barbastella barbastella), Wasserfledermaus 
(Myotis daubetntonii) 

Gilde von Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL 

angrenzenden Flächen ist nicht auszuschließen. Auch Wochenstuben und Sommerquartiere in Baumhöhlen innerhalb 
des B-Plan-Gebiets sind möglich. Die Populationsgröße der Mopsfledermaus im Gebiet kann nicht genau eingeschätzt 
werden. Es wird daher vorsorglich von einer kleinen lokalen Population mit schlechtem Erhaltungszustand ausgegangen. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  

 hervorragend (A)       gut (B)  mittel – schlecht (C) 

Grundinformationen: Wasserfledermaus 

Rote-Liste Status Deutschland: - Bayern: - Art im UG  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der alpinen Biogeographischen Region 

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Die Wasserfledermaus wird in aller Regel zu den Waldfledermäusen gezählt. Sommerkolonien befinden sich in Baum-
höhlen oder in Nistkästen, die an Bäumen angebracht sind. Zum Überwintern sucht die Art relative warme und feuchte Or-
te auf, z. B. Keller, Stollen oder Höhlen. Als Hauptjagdgebiet werden stehende oder langsam fließende Gewässer aufge-
sucht. Darüber hinaus wird auch in Wäldern, Parks oder Streuobstwiesen nach Nahrung gesucht. Die Art ist in ganz 
Bayern verbreitet und meist häufig (MESCHEDE & RUDOLPH 2004, 2010). 

Lokale Population: 

Im bayerischen Verbreitungsatlas liegen ein Sommerquartier sowie zwei Einzelnachweise vor (MESCHEDE & RUDOLPH 
2010). Im nördlich angrenzenden TK-Blatt gibt es einen Nachweis über ein Winterquartier (MESCHEDE & RUDOLPH 2010). 
Laut ABSP des Landkreises Miesbach wurde die Wasserfledermaus jagend an Tegern- und Spitzingsee nachgewiesen. 
Durch den Fang säugender Weibchen ist daneben die Reproduktion im Landkreis belegt (BAYSTMUV 2005). 
Bei den eigenen Kartierungen 2018 wurde die Wasserfledermaus in mindestens drei Untersuchungsnächten potenziell im 
Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Von einer Nutzung des Untersuchungsgebietes als Jagdhabitat ist auszugehen. 
Sommerquartiere sind in Höheln innerhalb des Baumbestands möglich. Eine Einschätzung der Populationsgröße der 
Wasserfledermaus im Gebiet ist nicht möglich. Vorsorglich wird von einer kleinen lokalen Population mit schlechtem 
Erhaltungszustand ausgegangen.  

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  

 hervorragend (A)       gut (B)  mittel – schlecht (C) 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 - 3 u. 5 BNatSchG 

Bei Fledermausarten der Gilde 2 können sich Sommerquartiere oder Wochenstuben in Bäumen befinden. Im Zuge der 
Realisierung des Vorhabens werden keine Bäume mit Höhlenpotential gefällt. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

 Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
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Gilde 2: Im Sommer baumbewohnende Fledermausarten 

Braunes Langohr (Plecotus auritus), Mopsfledermaus (Barbastella barbastella), Wasserfledermaus 
(Myotis daubetntonii) 

Gilde von Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG 

Durch eine mögliche nächtliche Beleuchtung des geplanten Wohngebäudes (betriebsbedingt) kann es zu Scheuch- und 
Anlockeffekte für Fledermäuse kommen. Durch den Einsatz von insektenfreundlichen Leuchtmitteln und Beschränkung der 
Beleuchtung auf das unbedingt notwendige Maß sollen die negativen Auswirkungen der Lichtemissionen eingegrenzt wer-
den. Zur Jagd können die Fledermäuse ggf. auf andere, weniger gestörte Flächen in der Nachbarschaft ausweichen. Eine 
Verschlechterung der Erhaltungszustände der lokalen Populationen aufgrund von erheblichen Störungen kann insgesamt 
ausgeschlossen werden.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 
 Einsatz von insektenfreundlichen Leuchtmitteln und Begrenzung der Beleuchtung auf das unbedingt notwendige 

Maß 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

 Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 2 u. 5 BNatSchG 

Bei Fledermausarten der Gilde 2 können sich Sommerquartiere, Wochenstuben und Tagesverstecke in und an Bäumen 
befinden. Im Zuge der Realisierung des Vorhabens werden keine Bäume mit Höhlenpotential gefällt. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

 Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

 

  



4. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

GFN (2018): Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) zum B-Plan Nr. 14 „Mühlleitenweg“, Bayrischzell 21 

4.1.1.1.2 Bilche 

Zur Erfassung möglicher Haselmausvorkommen wurden am 05.03.2018 zehn Nest Tubes in 

geeigneten Strauch- und Baumbeständen westlich und östlich des Wendelsteinbachs aufge-

hängt. Die Nesttubes wurden am 20.04., 29.04., 27.06., 24.07. und 16.08.2018 auf Besied-

lung, Nester und sonstige Spuren hin kontrolliert. Nester von Vögeln, der Haselmaus oder 

anderer Mäuse/Bilche konnten nicht nachgewiesen werden. Daher muss die Art im Rahmen 

des saP-Gutachtens nicht vertiefend behandelt werden. 
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4.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der 

Vogelschutz-Richtlinie 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 VRL ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 

bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträch-

tigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 

BNatSchG zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, folgende Verbote:  

Schädigungsverbot (s. Nr. 2.1 der Formblätter):  

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Ein-

griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG).  

 

Störungsverbot (s. Nr. 2.2 der Formblätter):  

Erhebliches Stören von Vögeln während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten.  

Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Populati-

on der betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

 

Tötungsverbot (s. Nr. 2.3 der Formblätter): 

Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung 

ihrer Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens sowie durch 

die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor ,  

- wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verlet-

zungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beein-

trächtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht 

vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG); 

- wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, 

die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 

Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion 

der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beein-

trächtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 

BNatSchG). 

 

Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Europäischen Vogelarten  

Zur Erfassung der Brutvogelfauna wurden zwischen März und Ende Juni 2017 fünf 

Kartiergänge in den frühen Morgenstunden durchgeführt. Von den insgesamt 24 erfassten 

Vogelarten, sind 14 im Gebiet als sichere bzw. vermutliche Brutvögel einzuschätzen und 

zehn als mögliche Brutvögel, Nahrungsgäste oder Durchzügler. Insgesamt stehen vier der im 

Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Arten auf einer Vorwarnliste bzw. Roten Liste (vgl. 

Tab. 2).  
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Die Ergebnisse der Kartierungen sind im Anhang 2 detailliert aufgeführt. Die Nachweisorte 

der bemerkenswerten Vogelarten sind in der Karte Fauna dargestellt.  

Auf Grundlage der Kartierergebnisse und Recherchen sowie der festgestellten Gebietsaus-

stattung wurde die Abschichtungsliste überarbeitet (vgl. Anhang 1). Alle Arten, die ein weites 

Biotopspektrum besiedeln, weit verbreitet und häufig sowie ungefährdet sind, wurden hin-

sichtlich des Abschichtungskriteriums E (Wirkungsempfindlichkeit) mit 0 bewertet. D. h. bei 

diesen Arten kann mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden, dass keine 

Verbotstatbestände ausgelöst werden können. 

Tab. 2: Gefährdung und Bestandsgröße der 2018 im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen 
Brutvogelarten, für die eine detaillierte Prüfung erforderlich ist. 

Deutscher Name RL D RL BY Status Bestand 

Grauschnäpper V - vBv 1 Bp 

Trauerschnäpper 3 V mBv 1 Bp 

RL B:  Rote Liste Bayerns (BAYLFU 2016) 

RL D:  Rote Liste Deutschlands (GRÜNEBERG et al. 2015) 

Kategorien: 3 = gefährdet, V= Vorwarnliste 

Status:  vBv = vermutlicher Brutvogel (=Brutverdacht), mBv = möglicher Brutvogel (Brutzeitfeststellung) 

Bestandsgröße:  Bp = Brutpaar 
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Grauschnäpper (Muscicapa striata)  

Europäische Vogelart nach VRL 

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Deutschland: V Bayern: - Art im UG  nachgewiesen  potenziell möglich 

 Status: vermutlicher Brutvogel 

Das Verbreitungsgebiet des Grauschnäppers erstreckt sich auf ganz Bayern, mit Ausnahme der Hochlagen der Alpen. 
Die Art besiedelt lichte Misch-, Laub- und Nadelwälder, vorzugsweise an Rändern und Lichtungen. Daneben kommt er in 
halb offenen bis offenen Landschaften mit Gehölzen, Alleen und Obstbaumflächen vor. Häufig siedelt er im Bereich 
menschlicher Siedlungen des ländlichen Raumes, in Parkanlagen und Friedhöfen. Hauptnahrung besteht aus fliegenden 
Insekten. Gefährdungsursachen sind insbesondere die Ausräumung der offenen Landschaft, insbesondere der Verlust der 
Brutbäume, in Siedlungen der Verlust der Brutnischen an Gebäuden (BAUER et al. 2005). 

Lokale Population:  

Nach dem bayerischen Verbreitungsatlas ist der Grauschnäpper flächendeckend mit Ausnahme der Hochalpen verbreitet. 
Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Bereich seiner Verbreitungsgrenze. In dem betroffenen Quadranten liegt kein 
Nachweis der Art nach dem Jahr 2000 vor. Nachweise gibt es in den nördlich und östlich angrenzenden Quadranten (RÖDL 
et al. 2012). Nach BEZZEL et al. (2005) wurde der Grauschnäpper in den nördlich und westlich angrenzenden Quadranten 
als sicherer Brutvogel eingestuft. Weder in der Artenschutzkartierung, noch im ABSP des Landkreises Miesbach liegen 
Nachweise für den Grauschnäpper vor (BAYLFU 2018, BAYSTMUV 2005). 

Bei den eigenen Kartierungen 2018 wurde der Grauschnäpper mit einem Brutpaar ca. 30 m der westlichen B-Plan-
Gebietsgrenze nachgewiesen. Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird vorsorglich mit C bewertet. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C) 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 – 3 u. 5 BNatSchG 

Der Grauschnäpper ist ein Halbhöhlen- und Nischenbrüter, der sein Nest z. B an Stammausschlägen, Astlöchern und 
Bruchstellen baut. Im Zuge der Realisierung des Vorhabens sind keine potenziellen Niststätten des Grauschnäppers 
betroffen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

 Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja   nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG 

Durch bau- und betriebsbedingten Lärm, visuelle Effekte und stoffliche Emissionen kommt es zu Störungen der in unmittel-
barer Umgebung des Eingriffsbereiches bestehenden Brutstätten der Art. Im weiteren Umfeld sind weitere, für die Art ge-
eignete Nistmöglichkeiten vorhanden, so dass die gestörten Tiere ohne weiteres in die angrenzenden Bereiche ausweichen 
können.  
Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population aufgrund von Störungen kann daher ausgeschlos-
sen werden.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:   ja   nein 
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Grauschnäpper (Muscicapa striata)  

Europäische Vogelart nach VRL 

2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 2 u. 5 BNatSchG 

Brutstätten des Grauschnäppers sind von dem Vorhaben nicht betroffen. Damit kann eine Verletzung oder Tötung 
brütender Altvögel bzw. Jungvögel sowie die Zerstörung von Gelegen ausgeschlossen werden. 

Durch den bauzeitlichen Kfz-Verkehr kommt es allenfalls zu einer minimalen Zunahme des Kollisionsrisikos für Nahrung su-
chende Vögel im Vergleich zur Ausgangssituation. Unvermeidbare Kollisionsverluste stellen im Normalfall keinen 
Verbotstatbestand nach §44 Abs. 1 BNatSchG dar.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
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Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca)  

Europäische Vogelart nach VRL 

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Deutschland: 3 Bayern: V Art im UG  nachgewiesen  potenziell möglich 

 Status: möglicher Brutvogel 

Der Trauerschnäpper steht erst seit kurzem auf der Roten Liste Deutschlands und wird dort mit gefährdet angegeben 
(GRÜNEBERG et al. 2015), in Bayern steht er auf der Vorwarnliste. Die Art brütet ursprünglich in lichten, alten und 
unterholzarmen Laub-, Misch- und Nadelwäldern. In Wäldern werden Naturhöhlen (u.a. alte Spechthöhlen) als Brutplatz 
gewählt. In Wirtschafts- und Kiefernwäldern ist die Art größtenteils auf Nisthilfen angewiesen. Durch ein Angebot 
künstlicher Nisthöhlen werden auch parkähnliche Anlagen und Siedlungsgebiete als Brutplätze genutzt. (BAUER et al. 
2005). 

Lokale Population:  

Nach den bayerischen Verbreitungsatlanten kommt der Trauerschnäpper nicht im betroffenen Quadranten vor (RÖDL et al. 
2012, BEZZEL et al. 2005). Es sind jedoch Nachweise in dem westlich und nördlich angrenzenden Quadranten vorhanden 
(RÖDL et al. 2012, BEZZEL et al. 2005). Weder in der Artenschutzkartierung, noch im ABSP des Landkreises Misbach liegen 
Nachweise für den Trauerschnäpper vor (BAYLFU 2018, BAYSTMUV 2005).  

Bei den eigenen Kartierungen 2018 wurde ein Männchen des Tauerschnäppers während der Brutzeit im westlich 
angrenzenden Wohngebiet revieranzeigend nachgewiesen. Die Art wird hier als möglicher Brutvogel eingestuft. Der 
Erhaltungszustand der lokalen Population wird mit C bewertet. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C) 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 - 3 u. 5 BNatSchG 

Der Trauerschnäpper ist ein Höhlen- und Halbhhöhlenbrüter, der sein Nest auch gerne in Niskästen anlegt. Der 
Trauerschnäpper brütet möglicherweise mit einem Paar im westlich angrenzenden Wohngebiet, außerhalb des 
Eingriffsbereichs. Im Zuge der Realisierung des Vorhabens sind keine potenziellen Niststätten des Trauerschnäppers 
betroffen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

 Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja   nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG 

Durch bau- und betriebsbedingten Lärm, visuelle Effekte und stoffliche Emissionen kommt es zu Störungen der im Umfeld 
des Eingriffsbereiches bestehenden potenziellen Brutstätte der Art. Im weiteren Umfeld sind jedoch weitere, für die Art ge-
eignete Baumbestände vorhanden, so dass die gestörten Tiere ohne weiteres in die angrenzenden Bereiche ausweichen 
können.  
Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population aufgrund von Störungen kann daher ausgeschlos-
sen werden.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Störungsverbot ist erfüllt:   ja   nein 
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Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca)  

Europäische Vogelart nach VRL 

2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 5 BNatSchG 

Da aktuell keine Brutstätten des Trauerschnäppers im Eingriffsbereich vorhanden sind, kann eine Verletzung und Tötung 
brütender Altvögel bzw. Jungvögel sowie die Zerstörung von Gelegen ausgeschlossen werden, zumal die 
Baufeldberäumung ohnehin im Winterhalbjahr erfolgt. 

Durch den bauzeitlichen Kfz-Verkehr kommt es allenfalls zu einer minimalen Zunahme des Kollisionsrisikos für Nahrung su-
chende Vögel im Vergleich zur Ausgangssituation. Unvermeidbare Kollisionsverluste stellen im Normalfall keinen 
Verbotstatbestand nach §44 Abs. 1 BNatSchG dar.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

 

 

5 Gutachterliches Fazit 

Sofern der Altbaumbestand, der auf dem Flurstück Nr. 49/3 stockt wie im B-Plan vorgese-

hen, erhalten bleibt, werden für keine der Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-

Richtlinie sowie für keine Vogelart gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie, bei Einhaltung der 

vorgesehenen Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen, die Verbotstatbe-

stände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt. 
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